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Aufruf der Genfer Kirchen
Genf, Juni 2006
Nach zwei erfolgreichen Referenden, für die sich auch unsere Kirchen eingesetzt haben, sind die Schweizer Bürger aufgerufen, am 24. September über das revidierte Asylgesetz und das neue Ausländergesetz abzustimmen. Nach Ansicht der Kirchen enthalten beide Texte Bestimmungen, die gegen die Menschwürde verstossen. Dieses Grundrecht wollen die Kirchen weiter verteidigen. Sie sind insbesondere der Meinung,

· dass die Pflicht, innerhalb von 48 Stunden ein Ausweispapier vorzulegen, damit auf ein Asylgesuch eingetreten wird, willkürlich ist und zu falschen Entscheidungen führen kann,

· dass die Nothilferegelung, die bei Nichteintretens-Entscheiden (NEE) bereits heute angewendet wird und nun auf alle abgewiesenen Asylbewerber ausgedehnt werden soll, deren Verzweiflung gering achtet,

· dass durch die Verschärfung der Zwangsmassnahmen, die unsere Kirchen schon seit ihrer Einführung im Jahr 1994 bekämpfen, die oft wirkungslosen und stets kostspieligen Strafen noch unverhältnismässiger werden,

· dass die erschwerte Familienzusammenführung ein Grundrecht verletzt,

· dass mit der Androhung strengerer Sanktionen gegen alle, die sich mit Ausländern ohne legalen Status solidarisieren, den Kirchen die als überholt geglaubte Rolle des „Helden“ aufgebürdet wird, nur weil es ihr Anliegen ist, Leid unabhängig von „Papieren“ zu lindern.
Das neue Ausländergesetz regelt in keiner Weise die schmerzliche Lage der „Papierlosen“, das heisst der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich illegal in der Schweiz aufhalten.

„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“, sagt Jesus Christus (Mt 25, 35). Damit stellt das Evangelium natürlich hohe Ansprüche an uns. Es ist nicht einfach, den „anderen“, dessen Verhalten uns nicht immer passt, aufzunehmen. Seine Anwesenheit ist eine Herausforderung, sowohl für die Schweiz als auch für jeden von uns. Das schrieben unsere Landeskirchen bereits in ihrem Memorandum 1985. Die Herausforderung ist umso grösser, als wir die Erben einer langen Geschichte ungleicher Beziehungen zwischen dem Westen und der restlichen Welt sind. Doch Ausschluss und Ausgrenzung können nur bittere Früchte tragen. Wer seinen Nächsten nicht achtet, achtet sich selbst nicht. Und oft vergisst man, dass Asylsuchende und Eingewanderte nicht nur Probleme bringen, sondern auch fruchtbaren Austausch ermöglichen.

Auch wenn die Kirchen in diesen neuen Gesetzen einige Verbesserungen sehen – erweiterte Rückkehrhilfe, vereinfachter Zugang zu Arbeit für provisorisch aufgenommene Immigranten – und sich der Komplexität des Problems der Einwanderung bewusst sind und der Schwierigkeiten, die sich den politischen Behörden stellen, um gerechte und verantwortliche Lösungen zu finden, so können sie nur auf der Seite der Flüchtlinge, der Gedemütigten und der Verfolgten sein (Memorandum 1985 der Landeskirchen).
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Deshalb empfehlen die Genfer Kirchen, auch mit Bezug auf die humanitäre Tradition ihrer Stadt, beide Gesetze abzulehnen, um sie erneut zu bearbeiten. Entgegen unserer Gewohnheit schalten wir uns heute vehement in eine politische Debatte ein, weil wir der Ansicht sind, dass es sich hier um eine entscheidende gesellschaftliche Frage handelt. Die Genfer Kirchen sind überzeugt, dass trotz aller Hindernisse der Weg des Muts und der Menschlichkeit, wie ihn das Evangelium beschreibt, ein Weg der Freude und des Lebens ist.
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	Mme Irène Savoy

Präsidentin der Kantonalsynode der christkatholischen Kirche
	M. Georges Albert

Präsident des kantonalen Pastoralrats der römisch-katholischen Kirche
	M. Georges Bolay

Präsident der protestantischen Kirche
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